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Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des Landes BW und des Gesundheitsamtes des Landkreises Heil-
bronn. Für die Arbeitsdienste und weitere Arbeiten auf der Clubanlage, wie z . B. am Projekt Beach++ gel-
ten die folgenden Regelungen, welche regelmäßig überprüft und ggf. angepasst werden:  

1) Allgemeiner Umgang mit den Pandemieregelungen 
Von allen Teilnehmern wird ein verantwortungsbewusster Umgang mit den Pandemieregelungen er-
wartet und gefordert.  
Die allgemeinen Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln sind zu beachten. Körperkontakte sind zu 
vermeiden. Eine Maskenpflicht auf der Anlage im Freien besteht nicht, aber in allen Innenräumen. 
Personen, die sich in angeordneter Pandemie-Quarantäne befinden, haben keinen Zutritt auf die Cluba-
nlage. 
Bei Symptomen wie erhöhter Temperatur, Husten, Schlappheit, etc. darf die Clubanlage nicht betre-
ten bzw. muss unverzüglich verlassen und ein CB informiert werden. 
 

2) Keine Verpflichtung zum Arbeitsdienst 
Der verpflichtende Arbeitsdienst gemäß unserer Beitragsordnung wird aufgrund der Corona Pandemie 
für 2020 ausgesetzt. Jede Person entscheidet frei über eine Teilnahme am Arbeitsdienst. 
 

3) Infektionsverfolgungsliste 
Es wird eine Liste der Personen der Arbeitsdienste geführt.  
  

4) Benutzung des Clubanlage 
Die Duschen und Umkleideräume sind geschlossen, die Toiletten können zeitgleich jeweils von einer 
Person genutzt werden. 
 

5) Essen / Getränke 
Essen / Getränke können  im Freien zur Verfügung gestellt werden; ansonsten gilt generell Selbstver-
sorgung. 
 

6) Arbeitsdienst im Freien 
Der Arbeitsdienst findet überwiegend im Freien statt. Müssen Arbeiten in Innenräumen durchgeführt 
werden, dann besteht Maskenpflicht. In einem Innenraum sind Arbeiten nur von einem Team zulässig. 
 

7) Arbeiten in Arbeitsteams  
Die Arbeiten finden in Arbeitsteams von 1 bis 4 Personen statt, die sich aus maximal 2 verschiedenen 
Haushalten eigenständig bilden. Die Arbeitsteam werden am konkreten Arbeitstag nicht neu gemischt 
(bleiben unverändert). Innerhalb der Teams kann ohne Schutzmaske gearbeitet werden. 
 

8) Arbeiten von mehreren Teams  
Es können mehrere Teams zeitgleich auf der Anlage arbeiten. Die Teams arbeiten an unterschiedlichen 
Objekten mit einem Abstand von mindestens 5 Metern. Muss der Mindestabstand von 5 Metern zu an-
deren Teams unterschritten werden, besteht Maskenpflicht. 
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